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Davon:

1) Kinder: ledige Kinder ohne Altersbegrenzung
Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2003) Hg.: Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik, Bonn; 

Statistisches Bundesamt (2010): Fachserie 1, Reihe 3, Haushalte und Familien, Wiesbaden

Ein- und Mehrpersonenhaushalte in den alten Bundesländern 1972, 1995, 2009
In Mio.

1



Ein- und Mehrpersonenhaushalte in den alten Bundesländern 1972, 1995, 2009 

Im Jahr 2009 gab es in Westdeutschland gut 24 Mio. Mehrpersonenhaushalte sowie 16 Mio. Einpersonenhaushalte. Seit den 1970er Jahren stieg 
sowohl die Zahl der Mehrpersonenhaushalte als auch die der Einpersonenhaushalte an. Die Zahl der Einpersonenhaushalte nahm von 1972 bis 
2009 um rund 12 Mio. zu und verdreifachte sich damit in den letzten drei Jahrzehnten nahezu. Die Mehrpersonenhaushalte wuchsen im gleichen 
Zeitraum um rund 8 Mio. und nahmen damit um knapp die Hälfte zu (+49,2%).  

Betrachtet man den Anteil von Ein- und Mehrpersonenhaushalten an allen Haushalten, zeigt sich, dass sich die Struktur der Haushalte in 
Westdeutschland gewandelt hat. Die Mehrpersonenhaushalte nahmen ab, die Einpersonenhaushalte wuchsen (vgl. Abbildung VII6).  

Deutlich gestiegen ist in den letzten drei Jahrzehnten der Anteil der Haushalte an den Mehrpersonenhaushalten, in denen keine Kinder leben. 
1972 waren 5,63 Millionen Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder, im Jahr 2009 waren es mit 12,76 Millionen mehr als doppelt so viele Haushalte, 
in denen keine Kinder lebten. Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte, in denen Kindern lebten, lag 2009 ebenfalls bei rund 12 Mio. und stieg damit 
nach einer Phase der Stagnation in den letzten Jahren leicht an.  

 

Methodische Anmerkungen 

Als (Privat)Haushalt zählt jede zusammen wohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehrpersonenhaushalt) 
sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften (Einpersonenhaushalte). Zum Haushalt können verwandte und familienfremde Personen 
gehören (zum Beispiel Hauspersonal). Haushalte mit mehreren Wohnsitzen werden mehrfach gezählt. 
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